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tion 2095 (2013) und Ziffer 8 der Resolution 2174 (2014), verbotene Artikel entde-
cken, diese zu beschlagnahmen und zu entsorgen (sei es durch Vernichtung oder Be-
triebsunfähigmachung) oder sie vorbehaltlich einer innerhalb von 90 Tagen nach An-
tragstellung erteilten Genehmigung durch den Ausschuss zu entsorgen (beispielsweise 
durch Lagerung oder Weitergabe an einen anderen Staat als die Herkunfts- oder Ziel-
staaten zum Zweck der Entsorgung), unbeschadet des Rechts der jeweiligen Mitglied-
staaten, die einzelstaatlich oder über Regionalorganisationen tätig werden, diese Arti-
kel vor der Entsorgung in einem Zwischenlager sicher zu verwahren, und beschließt, 
dass alle diese Mitgliedstaaten dies einhalten, bekräftigt ferner seinen Beschluss, dass 
alle Mitgliedstaaten gehalten sind, bei diesen Anstrengungen zu kooperieren, 


	Resolution 2733 (2024)
	verabschiedet auf der 9644. Sitzung des Sicherheitsrats am 31. Mai 2024

